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5 W39. (2) Nr. 15820.

K u n d m a c h u n g .
Aufhebung der Zollbegünstigung für den

nach Tirol u»>d Vorarlberg eingeführten Reis.
— M u Allerhöchster Genehmigung wird nach
^^w hohcn Hofkammer-D.crete vom 8. Juni
b' I . Z. >2^O7^87, zur öffentlichen Kennt-
"'ß gebracht, daß die vermöge der Anmerkung
sur Post. Nr . 464 des allgemeinen Ein ° und
Ausgangs < Zolltariffo vom Jahre l838 in
bem Ausmaße d.s Elngangszolles von R e i s
bisher be!tin,dene Begünstigung, wornach für
den zur Vcrzehlung nach T i r o l u„o V o r«
« r l d e r g eingeführten Reis nur die Hälft«
des allgemeinen Elngangszolles zu entrichten
war , nnt i . August d. I . außer Kraft zu
treten hat, von welchem Tage an auch d,r
zur Vc» zehrung nach Tirol und Vorarlberg
«ingeführte Rt is dem allgemeinen Eingangs-
zoUe für Reis unterliegt. — Laibach am 29.
Juni , 8 l 6

J o s e p h Freiherr v W e i n g a r t e n ,
Landcö-Gouverneur.

< i a r l Graf zu W e l s p e r g R a i t e n a u
»nd P r i m ö r , k. k. Vice-Präsident.

D o m i n i k B r a n d s t e t t e r ,
k. k. Gubernialrath.

ä. w tO . (2) Nr. 14807.
( z u r r e n d e .

Ausschreibung der Erwcrbsteuer für das
V"waltunghjahr 1847. - Scine k. k. M a .
Ikstät ha^n nnt Allerhöchstem Caliinettßschrei.
°^" vo,n ,g . April l846 anzuordnen geruhet,
^"ß die Erwerbsteuer, so wie di,sc Abgabe im
^"ftnden Jahre ltt»6 bestanden har, auch
>"r das nächste V.rwaltungöjahr l 3 t 7 aus-
s^schrieben und »n derselben Art eingehooen
"erden soll. - Diese Allerhöchste Entschlie«

ßung wird in Folqe hohen Hyfkanzlei - Er-
lasses vom 5. d. M . , Z, l 3659 , zur allge.
meinen Kenntniß gebracht. — Laidach am
20. Juni l846.

J o s e p h Freiherrv. W e i n g a r t e n ,
kandes»Gouvell!cur.

E a r l G r a f zu W e l s p e r g R a i t e n a u
und Primör, k. k. Vice - Präsident.

Dr. S i m o n L a d i n i g ,
k k. Gubernialrath.

Z. 1046 (2 ) Nr. 12760?
S«ine k. k. Majestät haben die den

Herren Länderchefs mit ber allerhöchsten Ent»
schlicßung vom 8. December l825 (bekannt
gemacht durch Gubernial- Circulare vom !9 .
Jänner l 826 , Z. 9 l 6 . ) eingeräumte Befug«
niß, Ausländer» unter zehn Jahren unter ge«
wissen Bedingungen die Bewilligung zur Auf-
nahme an einer inländischen Lehranstalt zu
erlheilen, mit der Allerhöchsten Entschließung
vom 2. Mai ! 3 l 6 , dahin allergnaoigst aus-
zudehen geruhet, daß die Herren Landerchefs
künftighin ermächtigt seyn sollen, ausländi-
schen Studierenden ohne Unterschied dek Al«
tcrs den Besuch inländischer Lehranstalten zu
gestatten, so bald die >n der ersterwähmten
Allerhöchsten Entschließung aufgestellten Be.
dingungen erfüllt sind. — Di,ß wird zur
allgemeinen Kenntniß gebracht. — Lalbach sm
23. Juni 1856.

H. 1023. (3) Nr. 13405.
G u r r e n d e

des k. k. i l l y r . G u d e r n i u m s über
v e r l i e h e n e P r i v i l e g i e n . — Zu Folge
«ingelangten hohen Hofkanzlei » Decretes vom
16. v. M . , Z. l6429, hat die k. k. allge«
meine Hofkammer am 21. April d. I . , Zahl
14823, die nachstthendln Privilegien verlie-
hen: 1) Dem Ignaz Holzknechl, Bürger und
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Hausbesitzer, wohnhaft in Nikolsburg in Mäh-
ren , (durch Mcchuo Ellinger, bürgrl. Hllndelö-
mann, wohnhaft in Brunn), für die Dauer von drei
Jahren, auf die Verbesserung in 0<r Construc-
t,on eiserner Maschinen- Backöfen zur Brotbäk-
kerei, al6 Nebengeschäft für Dampfmühlen oder
andere mlt Dampfkraft ardeitcnde Etablisse-
ments, welche eine i5rsparung beziele und im
Wesentlichen darin bestehe, daß zur Heizung el-
neö solchen Ofens 0>e abgehende Hitze vom
Dampfkessel veiwendel, uno eiese mittelst ei«
ues eigenen MachanismuS derart regullrt wer-
de, daß jeder Laib Brot während des Backens
vollkommen gliche H'hgradc erhalte. — 2) Dem
Wenzel C^erweny, Blech- Blasinstiumencen«
Fabrikant, wohnhaft in Königgrätz in Böymen,
für die Dauer von drei Ial)ren, auf die Er-
findung einer Thon>vechs<l - Maschine für Blech.
Blaöinstrumente. — ^i) Der Isidora Schnouö,
privatisirend, wohnhaft in Wien, Stadt, Nr.
lOtt für die Dauer von einem Jahre, aus die
Erfindung, Hüte, Hauben, oder was lmmer
für eine Damen' Kopfbedeckung ( ( ^poaux lo-
2«i^ nan,- lez (I2lne>) aus jeder Gattung
Veder, in beliebiger Form, Ausstattung, Far-
be u„o Spannung, und derart zu oerflMgnl,
daß dieselben für j>de Saison passen. — ^) Dem
Johann D. Varbulovih, Inhaber einer Fabrlk
französischer Cravatcn und Privilegiums . Be-
sitzer, wohnhaft in Wien, Stadt, Nr. 5K9,
für die Dauer von einem Jahre, auf dic Ver-
desserung an den unterm 27. Occover l845
pnvilegirten Cravattn ohne Schnalle», welche
im Wesentlichen darin bestehe, daß durch eine
neue entsprechende Construction der m der
Cravate eingenahten Feder, jeder Druck ,m
Genicke uud am Kehlkopfe für «mmer vermle«
den werde, diese Feder aus Stahl oder zedem
andern hierzu tauglichen Metalle und Materiale
erzeugt werden könne, und daß überhaupt
durch die neu veränderte Form und Lage der
Feder die Cravate größere Dauerhaftigkeit,
mehr Elasticität und Leichtigkeit des Anschm.e-
genö um den Hals crhalce. — 5) Dem Chri.
stovt) Iahn, oürgerl. Clavier- Instrumenlcn-
macher, wohnhaft in Wien, W'eden, Nr. 7(>^,
für die Dauer von zwei I s h " " , auf die Er-
findung und Berbssseruna, in der Construction
der Fortepiano's, welche im Wesentlichen darin
bestehen, daß l . die Verspreitzung des Etlmm-
stockes aus mehreren starken Eisenltangen ober-
halb der Besaitung auf eine neue Art ange-
bracht werde; 2. die Satten, statt über den Steg,
üb«,, metallene Brücken laufen ; 3. die Anhang«

Kiste mit Blech belegt, und 4. auch der Stimm«
stock mit Messingblech belegt werde. — 6) Dem
Ignoz Stelzet, bürgerI. Cl^viermacher, wohn«
haft l,i W l . n , Landstraße, Nr. 517, für die
Dauer von fünf Jahren, auf die Erfindung,
die Saiten des Claviers mittelst horizontal
liegender Schrauben zu spannen und zu stim»
men. — 7> Dem Grafen Alvise Francesco
D. Moccnigo, k. k. Kännner.r, Commandeur
und Rttter meyrercr Orden, und Gutsbesitzer,
wohnhaft in Ven.dig, Nr 2815. für die Dauer
von z>vei Jahren, cus die Verbesserung in der
Construction d r̂ Barken mit geringer Tanchung,
welche in der Wesenheit darin bestel),», daß die
Flüsse leichler aufwärtb befahren, das Steuer«
ruder liichlcr uud mir b»ss.'rem Erfolge ge-
lenkt, und bei voluminösen Ladungen eine grö-
ßere Stabilität <rreicht werde. — g) Dem
Johann Ammann, Mechaniker und Maschinen«
Fabrikant, wohnhaft in Wien, am Tabor, Nr.
25^, für die Dauer von fünf Jahren, auf die
Verdesserulig an den sogenanntin Schncllw^.gen,
wodurch sich bedeutende Vortheile gegen die
bisherigen SckneUwagen ergeben, — ö«ibach
am 6. Juni l6 ' l6.

J o s e p h Freiherr v - W e i n g a r t e n ,
Bandes - Gouverneur.

C a r l Graf zu W e l v p e r g R a i t e n a u
und P r i m ö r , k. k. Vice- Präsident.

C a r l F r e i h e r r v. F l ö d n i g g ,
k. k. Gubernialrath.

Z. IU2'<!. (3) Nr. 14984.
Concurs - AuSschre idung.

Zur Wiederbeschmig der Controllorsstelle bei
dem hiesigen Camera! - und Kriegszahlamte mit
1WU st. Gehalt und mit der Verpflichtung zur
baren oder fideijussorischen Cautionsleistung von
2WU st. C. M . wird der Concurs bis Ende
Jul i d . . I . ausgeschrieben. — Diejenigen, welche
sich um 'die Verleihung dieses Dienstpostcns be-
werben wollen, haben ihre Comperenzgesuche im
Wege ihrer vorgesetzten Behörden bis zum obbe-
sagten Tage bei dieser Landeöstelle einzureichen
und in denselben ihren Stand, Alter, Religion,
Studien, Sprachkenntnissc, ihre bisherige Dienst-
leistung und die übrigen zur Versehung des in
Rede stehenden Dienstplatzes erforderlichen Eigen-
schaften, dann die Fähigkeit zur dießfälligen
Cautionsleistung und insbcsondcr.' auch den Um-
stand gehörig nachzuweisen, ob und in welchem
Grade sie mit dem hiesigen Zahlamtspersonale
verwandt sind. — Vom k. k. illyrischeu Guber-
nium. Laibach am 2N. Juni 184«.
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3. 1038. (2) Nr. 15W3.

K u n d m a c h u n g .

Von Seite des Guberniums für Tirol und
Vorarlberg wird zur allgemeinen Kenntniß ge-
bracht, daß am 3. August l. I . um !) Uhr Vor-
"ültag, im Nathssaalc unter der .Leitung einer
Gudenlial - Commission eine öffentliche Versteige-
rung abgehalten werden wird, um die Arbeits-
kräfte der im hiesigen Strafhause befindlichen
Sträflinge unter nachstehenden Bcdingnifsen in
Privatuntcrnehmung zu überlassen. — §. 1. Dem
Pächter werden alle disponiblen Arbeitskräfte, so-
wohl der männlichen als auch der weiblichen
Sträflinge, in so ferne sie nicht von der Haus-
verwaltung zu den verschiedenen Hausrcrrichtun-
gen und Arbeiten für den Hausbedarf, wie zu
Schneider-, Schuster-, Tilchlcr- :c. Arbeiten,
benöthigt werden, oder durch Krankheit verhin-
dert sind. zur Benützung überlassen. — Die Zahl
^ täglich zur Verfügung gestellten Arbeiter wird
Uch nach dem gewöhnlichen Stand von 250 auf
275, belaufen, ohne jedoch eine Mehr- oder Min-
derzahl derselben verbürgen zu wollen. — §. 2. Die
Benützung der im obigen §. erwähnten Arbeits-
kräfte wird demjenigen Unternehmer überlassen,
Welcher für die tägliche Verwendung eines Sträf-
lings zu seinem Nutzen den höchsten Arbeitslohn
anbietet, und sich nebstbei über sein bürgerliches
Wohlvcrhalten, und das zur Beschäftigung so
vieler Sträflinge nöthige Vermögen durch legale
Zeugnisse der Ortsobrigkcit ausweisen wird. —
Zur Erleichterung der Concurrenz werden auch
schriftliche Anbote von Unternehmungslustigen
angenommen; derlei Anbote müssen mit dem
Vadium belegt seyn, den bestimmten Preisbe-
l lag, und zwar nicht nur in Ziffern, sondern
auch in Buchstaben ausgedrückt enthalten, und
bis zur Stunde der beginnenden Versteigerung
^em Landcsgubernium überreicht werden. Diese
Offerte, welche jedoch keine Klausel, die mit den
Bestimmungen dieser Licitationsbedingnisse nicht
lm Einklänge wären, sondern vielmehr die Ver-
Ucherung enthalten müssen, daß der Offerent
^eselbcn genau befolgen wolle, werden versiegelt
^ " ^citations-Commission zugestellt. — Alle
dle schriftlichen Anbote werden von der Licita-
twns - Commission nach vollendeter mündlicher
^ersteigerung, d. i. nachdem die Licitanten er-
wart haben werden , daß sie sich zu einem weitern
^nbot nicht herbeilassen wollen, in Gegenwart
"' Unternehmungslustigen eröffnet und kund ge-

wacht. — Als Ersteher der Pachtung wird sodann

derjenige angesehen werden, der entweder bei der
mündlichen Versteigerung, oder nach dem schrift--
lichen Anbote der Meistbietende l»lieb. Endlich
wird, wenn das mündliche und schriftliche Aner-
bieten gleich jeyn sollte, dem mündlichen, unter
zweien oder mehreren gleichen schriftlichen hinge-
gen Jenem unter ihnen der Vorzug gegeben wer-
den, für welches eine alsogleich von dem Com-
missions-Vorsitzenden vorzunehmende Verlosung
entscheidet. — Als täglicher Arbeitslohn für jeden
Sträfling ohne Unterschied des Geschlechtes wer-
den l i kr. W. W. C, M . als Ausrufspreis fest-
gesetzt. — §. 3. Die Arbeitszimmer und Fabriks-
magazine, wie auch die Aerarialwalke werden
dem Pachter zur Benützung nach seinen eigenen
Arbeitszwecken mit dem Beisätze inventarisch ein-
geräumt, daß durch diese Verwendung die Haus-
ordnung nicht beirrt werden darf, dann daß jede
Umstaltung derselben nur mit Genehmigung des
Guberniums auf eigene Kosten des Pächters Statt
finden kann, in welchem Falle die umgestalteten
Localitäten nach erloschener Contractszeit auf
Verlangen des Guberniums ebenfalls auf Kosten
des Pächters in den vorigen Stand wieder her-
zustellen sind. §. 4. Außer dem Arbeitslöhne
hat der Pächter für die ihm überlassenen Localitä-
ten keinen Pachtzins zu bezahlen. —Der Arbeits-
lohn für die Sträflinge ist in Monatsraten nach
Ablauf eines jeden Monats an die Strafhaus-
verwaltung gegen Quittung zu berichtigen. —
§. 5. Die Beheitzung der Arbeitslocalitaten, so
wie die äußere Beleuchtung der Gänge und Stie-
gen wird von der Hausverwaltung besorgt werden,
und der Pächter hat nur die innere Beleuchtung
der Arbeitszimmer zu bestreiten. — §. tt. Die
Dauer der Verpachtung wird auf fünf Jahre
festgesetzt. — §. 7- Die Arbeiten, wozu die
Sträflinge verwendet werden dürfen, sind in der
Regel: Spinnen und Weben der Leinenstoffe, der
Baum- und Schafwolle, und für die weiblichen
auch Nähen, Stricken u. dgl. Es bleibt übrigens
dem Pachter unbenommen, die Sträflinge mit
mannigfaltigen, zum weitern Verdiensterwerb der-
selben mehr geeigneten Arbeiten zu beschäftigen,
jedoch mit Beistimmung der Hausverwaltung. —
§. 8. Die Arbeitszeit besteht vom I . April
bis Ende September in täglichen 9, vom I . Octo-
ber bis Ende März in täglichen 8 Stunden, wah-
rend welchen die Sträflinge ununterbrochen mit
den ihren Leibeskräften angemessenen Arbeiten
dergestalt zu beschäftigen sind, daß, im Falle der
Unternehmer wider Erwarten eine Unterbrechung
in der Arbeit eintreten lassen sollte, dieselbe auf
seine Gefahr und Kosten von Seite der Haus-



572

Verwaltung behoben werden wird, wobei es sich
jedoch von selbst versteht, daß, um die Sträflinge
gehörig zur Arbeit zu verhalten, bloß die bishe-
rigen Zwangsmaßregeln in Anwendung kommen
dürfen. — Außer der bes«gten Zeit, dann an
Sonn-, Feier- und Bußtagen, dann an jenen
Tagen, wo die Reinigung der Arbeitszimmer noth-
wendig wird, so wie außer dem Strafhause darf
der Pächter die Sträflinge niemals zu irgend
einer Arbeit in Anspruch nehmen. — 8-9. Für
die feuersichere Aufbewahrung des von dem Un-
ternehmer herbeizuschaffenden Materials und der
daraus erzeugten Waren m den bisherigen De-
pots hat derselbe allein zu sorgen, lind dcr Straf-
hausfond haftet für die Sicherheit dcr dießfälli-
gen Verwahrung eben so wenig, als für was
immer für ein ungünstiges Creigniß, wodurch
das Material beschädiget werden sollte. Auch hat
der Pächter für den Fall, wenn entweder durch
ihn selbst, oder durch seiner Leute Verschulden
eine Feuersbrunst in der Anstalt ausbrechen oder
sonst ein Schaden verursacht werden sollte, für
den dießfälligen Schaden dem verpachtenden
Strafhausfonde mit seinem gcsammtcn Vermö-
gen zu haften. — H. 10. Die dermalen in der
Anstalt befindlichen Gerathschaften und Requisi-
ten zum Werksbetricbc, wenn der Pächter
im Gebäude des Strafhauses selbst davon Ge-
brauch machen wi l l , werden demselben gegen
Inventar und Schätzung unter der Bedingung
überlassen werden, daß nach dem Verlaufe der
Pachtzeit die übernommenen Gerathschaften in
demselben Gcldwerthe, wie sie im Inventar er-

.̂  scheinen, zurückgestellt werden sollen, widrigens
jeder Abgang und jede Deteriorirung vergütet
werden muß. — Neue Maschinen und Werk-
zeuge, die der Pachter benöthigen sollte, hat der-
selbe auf seine Kosten beizuschaffen, ingleichem
hat er auch die Reparaturen an den ihm zur Be-
nützung überlassenen Gerathschaften aus dem
Eigenen zu bestreuen, ohne auf einen Ersatz oder
Entschädigung rechnen zu dürfen. Der Vorrath
von Fabrikaten und rohen Stoffen wird dem
Pächter im Wege des Übereinkommens um bil-
lige Bedingungen überlassen werden. — §. n . Da-
mit die ununterbrochene Beschäftigung aller dis-
poniblen Sträflinge desto sicherer erreicht werde,
wird der Pachter verpflichtet, den Arbeitslohn
für die ganze Zahl der von der Strafhausdirection
zu seiner täglichen Disposition gestellten Sträf-
linge zu bezahlen , und einen einmonatlichen Vor-
rath von den erforderlichen Materialien j<der Gat-
tung zu unterhalten, welcher Vorrath von Seite
der Hausverwaltung in dem Falle, wenn der

Pächter mit der Beschäftigung eines Theiles oder
wohl gar aller Sträflinge zurückbleiben sollte,
ohne weiters zur Begegnung jeder dicßsälligen
Hemmung auf Gefahr und Rechnung des Päch-
ters ohne irgend einen Ersatzanspruch zu verwen-
den seyn wird. Bei dem Abgänge des zur unun-
terbrochenen Beschäftigung der Sträflinge noth-
wendigen Materiaworrathcs behält sich das Gu-
dernium vor, nach Ermessen auf Gefahr und
Kosten des Pächters denselben beizuschassen. —
§ 12. Für die Quantität und Qualität des durch
die Sträflinge zu erzeugenden Materials haftet
weder die Hausverwaltung noch der Strafhaus-
fond; doch wird dem Pächter die Versicherung
gegeben, daß, wenn ein Sträfling in den festge-
setzten Arbeitsstunden nicht mit dem gehörigen
Fleiße arbeiten, oder sich den Arbcitsanordnungen
des Pächters und seiner Werkführer nlcht fügen,
oder aus Nachlässigkeit, oder wohl gar aus
Bosheit dem Pächter an dem Arbeitsmateriale
oder Fabrikate einen Schaden zufügen, oder end-
lich stch unanständig gegen den Pächter und seinen
Werkführcr benehmen sollte, demselben die in
diesem Falle anzusuchende Assistenz der Hausver-
waltung und selbst auch dcr Schutz dcr Landes-
stelle nach Maßgabe der bestehenden Hausordnung
und der Gesetze niemals verweigert werden wird.
Wogegen aber auch dem Pächter und seinen Leu-
ten ein anständiges, dcr Hausordnung ange-
messenes Betragen gegen die Beamten und
Sträflinge zur Pflicht gemacht wird. —
§. 13. Damit aber die möglichste Aufsicht und
Anhaltung der Sträflinge zur schuldigen Arbeit
um so sicherer erreicht, und alle ordnungswidrigen
Handlungen und Nachtheile für die Fabrication
möglichst abgewendet werden, wird in jedem Ar-
beitszimmer ein Gefangenwärter zu der dicßfalls
nothwendigen Bewachung aufgestellt und jeder
Uebcrtrcter der verdienten Strafe unterzogen wer-
den ; auch wird jeder Sträfling zur Beseitigung
einer allenfälligcn Entfremdung bei dem Austrit-
te aus dem Arbeitszimmer visitirt und der Ge-
fanqenwarter für jeden derlei Schaden, derbem
Pachter durch eine nachlässige Visitation zuge-
hen sollte, von der Strafhausdirection zur stren-
gen Verantwortung und Strafe gezogen werden.
— H. 14. Dem Uebernehmer bleibt es freige-
stellt, Werkführer nach seinem Ermessen anzu-
stellen und auf seine Kosten zu erhalten, doch
müssen diese, bevor sie den Zutritt in die Mci-
nufacturs-Anstalt des Strafhauscs erhalten, der
Landesstelle namhaft gemacht, und deren Aufnah-
me als Wcrkführer ausdrücklich von derselben ge-
nehmiget werden. — Da sowohl der Unttrneh-
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mer als dessen auf solche Art angestellter Wcrk-
führer ganz in die Befugnisse und Obliegenheiten
der dermal in dieser Anstalt angestellten Fabriks-
beamten und ihres Werkführers eintreten, so wird
zugestanden, daß sowohl der Unternehmer, als
dessen Wcrkführer auch gleiche Befugnisse, jedoch
unter denselben Beschrankungen, habon sollen,
nämlich: 2) Daß dieselben feierlichst geloben müs-
sen, sich genau an die gesetzlichen Vorschriften
und an die Hausordnung und Disciplin zu hal-
ten, daher ihnen auch ein Auszug aus der I n -
struction für den Wcrkführer, wie sie die von ihm
zu beobachtende Ordnung und Disciplin betrifft,
zur genauesten Darnachachtung übergeben wer-
den wird. — d) Daß im Entdeckungöfallc einer
Uebertretung jener Instruction und Anordnungen
der Landesstelle, nach vorlaufiger Untersuchung
überlassen bleibe, den schuldigen Werkführer auf
der Stelle auf Gefahr und Kosten des Unterneh-
mers aus der Anstalt zu entfernen, und auch dem
Unternehmer selbst, wenn er sich einer solchen
Uedertretung schuldig machen sollte, den persön-
lichen Zutr.tt in diese Anstalt zu versagen, ohne
oaß er iedoch von der genauen Erfüllung dieser
Hedlngnlssc euthobcn, sondern ihm bloß'überlas-
sen wird, ein anderes geeignetes und von der
k. k. Landcsstelle zu genchmigcndes Individuum
?ur Leitung scineö diesifälligcn Unternehmens in
dem Innern der Anstalt in seinem Namen und
auf seine Kosten aufzustellen, so, daß die hier-
auö entspringenden nachthciligcn Folgen ihm al-
lein zur Last fallrn würden. — §. 15. Um die
Sträflinge zum Fleiße und zu einer guten und
Ichncllen Arbeit aufzumuntern, bleibt es dem
Pachter unbenommen, den ausgezeichneten Ar-
b>'l ern eme besondere Belohnung im Gelde zu cr̂
fet ten, welche jedoch niemals auf
Strafl'nge, sondern in ihrem Beiseyn än die
.yausdu-ectwn zu verabreichen ist, wovon, wie
dieß bisher mit dem Uebcrverdienste mittelst eines
eigenen in den Händen des Sträflings befindli-
chen Einschreibbüchels gehalten worden ist, die
Halbscheide dieser Belohnung auf Verlangen des
Sträflings zu einer erlaubten Ergctzlichkeit noch
während der Strafzeit verabreicht, die andere
Halste aber bis zum Austritt des Sträflings als
dessen̂  Eigenthum verwahrt werden wird. —
'^ ^ - Vor dem Beginne der öicitation hat je-
der Pachtlustige und Offerent m, Vadium von
^ lw ' f l . (5. M . zu erlegen, welches jedoch dem-
'ciden, in so ferne er nicht Ersteher geblieben
lU, gleich nach dem Licitationsabschluß gegen Em-
p'nngsbestätigung von der Licitations - Commis-
1wn zurückgestellt, dem Ersteher aber'auf Abschlag

der zu leistenden Caution oorbchaltcn werden
wird. — §. 17. Zur Caution für die Sicherheit
des Vertrags wlrd der Betrag vo n 3NlW fi. W. W.
C. M . most den Vorräthen, Werkzeugen lc>,
auf welche sich das Aerar ausdrücklich das Pfand-
recht vorbehält, festgesetzt. — Die Caution ist
im baren Gelde, oder in Staatspapieren nach
dem Börsecurse, oder mittelst fideijussorischen,
von dem k. k. Fiscalamte anerkannten Versiche-
rungs - Urkunden zu erlegen. — §. ,O. Die
Pachtunternehmung ist nach drei Monaten vom
Tage der Fertigung dcS Contract's anzutreten.
— §. 19. Vor Ablauf der bedungenen fünfjäh-
rigen Contractsdaucr kann kein Theil von die-
sem Conttacte einseitig zurücktreten. Sollte jedoch
der eine oder der andere Theil beabsichtigen, daß
mit Ablauf des fünften Contractjahres der Con-
tract außer Wirksamkeit trete, so müßte von der
einen oder der andern Seite längstens zwei Mo-
nate nach Verlauf des dritten Contractjahres
die schriftliche Aufkündung gemacht werden. Falls
jedoch diese Aufkündung unterbleiben sollte, so
wird hiemit ausdrücklich bedungen, daß dieser
Contract unter den hier festgesesetztcn Bedingun-
gen so lange fortzudauern habe, bis von dem
einen oder dem andern Theile die schriftliche Auf-
kündigung ein Jahr vorher erfolgt. — §. 2U.
Dieser Licitationsact ist für den Pächter vom Ta-
ge der abgehaltenen Licitation und n'icksichtlich der
von ihm geschehenen Fertigung des Licitations-
protocolls verbindlich, für den Strafhausfond
aber erst vom Tage der Genehmigung. Endlich
H. 21 . wird nach erflossener Genehmigung die-
ses Lictiationsactcs auf Kosten des Pächters ein
förmlicher rechtskräftiger Contract darüber ausge-
fertiget werden. Sollte aber der Ersteher die Aus-
fertigung eincs Vertrages verweigern, so vertritt
das von ihm gefertigte Licitationsprotocoll die
Stelle des schriftlichen Vertrages. — Falls der
Pächter den Vcrttag in allen seinen Bestandthei-
len nicht genau contractmäsiig ersüllen sollte, so
soll das k. k. Landesgubernium ,mch Gutbefin-
den berechtiget seyn, entweder den Pächter zur
contractmäsiigen Erfüllung des Vertrages rechtlich
anzuhalten, die nöthig gehaltenen Maßregeln zur
ununterbrochenen Beschäftigung dcr Sträflinge
auf Wag und Gefahr des Pächters sogleich zu
treffen, und alle jene Vorkehrungen zu ergreifen.
Welche zur «»aufgehaltenen Erfüllung des Con-
tractes führen, oder den Vertrag selbst sogleich
vor Auslauf seiner Dauer einseitig aufzuheben,
und von dem Pachter im crstern oder zweiten Fal-
le nach s- 132» des allg. b. G. B. volle Ge-
nugthuung zu fordern, wogegen aber auch dem
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Pachtunternehrner der Rechtsweg für alle An-
sprüche, welche er aus dem C.ontracte machen
zu können glaubt, offen stehen soll. — Nähere
Aufschlüsse über den dermaligen Fabriksbetrieb
können auf Ansuchen bei der k. k. Strafhaus-
venvaltung eingeholt werden. — Innsbruck am
29. Mai 184«. — Vom k. k. Landeögubcr-
nium für Tirol und Vorarlberg.
J o h a n n v. S a m m e r n, k. k. Gubernialsecretär.

Kreisämtliche Verlautbarungen.
Z. 1U31. (3) Nr. 1U183.

K u n d m a 6) u n g.
Die k. k. Landesstelle hat mit Verordnung

vom 19. d. M . , Zahl 8968, die Ausführung
der im l. I . vorzunehmenden Conservations - Ar-
beiten im hierorligen Inquisitionshause und dann
in den dazu gehörigen Häusern Nr. 80 und 81
im Licitationswege hintanzugcdcn angeordnet. —
Die dießfälligen Kosten sind auf 536 st. 43 kr.
C. M . veranschlagt. — Hievon entfallen aus
Maurerarbeit und Material«: . 260 st. 4!) kr.
auf Zimmermannsarbeit . . 129 „ 44 „

« Tischlerarbeit . . 32 „ 6 „
., Schlosscrarbeit . . 25 „ 36 „
«. Spenglerarbeit . . 16 , 5 ? „
„ Anstreichcrarbcit . . 7 ., 51 »,
„ Zimmermalerarbeit < . 22 » — „

und endlich für verschiedene Ge-
genstände . . . 4 1 „ 4« ^

— Die dicßfällige Minuendo-Licitation wird am
14. k. M . um ltt Uhr Vormittags bei diesem
Kreisamte vorgenommen werden. — Die Licita-
tionsbedingnisse und die Baudevise können hier-
amts eingesehen werden. — Kreisamt Laidach
am 26. Juni 1846.

-Acmttiche Verlautbarungen.
Z 102U. (3) Nr. 6 U 9 5 M .

K u n d m a c h u n g .
Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat

mit hohem Hofkammcr-Decrete vom 23. Mai d. I . ,
Zahl ' ^ " / « , z , mit Beziehung auf die Erlässe
vom 6. März 1842, Zahl " ' " " z . , . , und vom 27.
Jänner d . I . , Zahl < " " / „ , , , zu bewllllgen be-
funden, daß die C a b a n n o s - , H a v a n n a h -
und C u b a - C i g a r e n , denn Verkauf bisher
auf die Hauptstädte, dann die vorzüglichen Bade-
und Kreisorte beschränkt war, nunmehr allgemein
in Verschleiß gesetzt werden. — Dieß wird in
Folge Decretö der wohllöblichen k. k. steyrisch-
Myvischen Camera! - Gefallen - Verwaltung vom
5. Juni 1846, Zahl " " ^ , , mit dem Bemerken

zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß in den
bisherigen Preisen keine Aenderung eintritt, und
demnach im Großoerschleiße ein Kistchen zu
1UU Stück, die C a b a n n o s , C i g a r r e n
zu V i e r G u l d e n dre iß ig K r e u z e r n ,
die H a v a n n a h und Cu ba - C i g a r r e n zu
D r e i Gu lden f ü n f z i g K r e u z e r n , und
im Klcinvcl schleiße die erste Gattung zu D r e i
K r e u z e r n , und die beiden andern Gattungen
zu zwei nnd einen ha lben Kreuzer
C. M . pr. Stück vertäust werde:,. — K. K.
Cameral-Bezirks-Verwaltung Laibach am I .
Jul i 1846.

Z. 1U33?"?3) N^68 l ichVNl I
K u n d m a c h u n g .

Von der k. k. Camera! - Bezirks - Verwaltung
Neustadt! wird bekannt gemacht, daß bei der ihr
unterstehenden Cameral-Bezirkscaffe noch 35 st.
15 kr. C. M . als von Ncustadtler Holzfuhren
im Jahre 1823 cingehobene Mauthgebührcn auf
Depositen erliegen. Da nun diesen gedachten
Holzfuhren, gemäß Wegmauth- Normale vom 17.
März 1621, §. !V. l , , l . <-.., Z. 3 , und dem
Hofkammer-Decrete vom 20. August 1822, Z.
28»88, die Wegmauth-Befreiung zukam, sonach
der oben gedachte Betrag den Unternehmern der
Holzfuhren zurückgedührt, so werden hiemit alle
Diejenigen, welche im Jahre 1823 durch das
k. k. Kreisamt Neustadtl zur Entrichtung der
Mauthgebühr verhalten wurden und auf einen
Theil des angeführten Betrages einen Anspruch
zu machen gedenken, aufgefordert, sich binnen
W Tagen, vom Tage der ersten Einschaltung in
dieses Amtsblatt an gerechnet, bei der gefertigten
k. k. Cameral-Bezirks-Verwaltung unter Dar-
thuung ihres Anspruchrcchtes mittelst Vorlage der
Mauthbolletcn zu melden, widrigens der mehr-
mals erwähnte Betrag dem Gesetze gemäß als
dem hohen Gefällsarar ganz oder theilwcise ver-
fallen angesehen werden wird. <— Bon der k. k.
Cameral - Bezirks - Verwaltung. Neustadtl am
22. Juni 1846.

Z. , 03 , . ('I) Nr. 6 2 ^ V
K u n d m a ch u n g.

Von der t. k. Cameral» Bizilksoelwal«
tunq in Laldaä) wird hiennt btkannr qegedcn,
daß in dcr V! l^ . Finaozwacl) - section l6
Ausschllsposten zu befttzcn silid. — (3s wer«
den h>»zu Lcnle aufgenommen, welche ») die
öst̂ rreichlsche Staalbliürgllschasc besitzen; d) ci«
nen rüsliacn, vollkommen gesunden Körper
haben; c) unuerchllicht, ul,o soweit es sich um
Witwer halidvlc, kinderlos sind; (!) im Le«
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bensalter nicht unter neunzehn und nicht über
dreißig Jahre stehen. — Diejenigen, 'velche
auS dem activen Dienste der k. t. Armee
unmittelbar, od<r doch vor Verlaus einiS I a h .
res nach Erlangung des Mil i tär - Abschiedes
zur Finanz. Wache übertreten, genießen die
Begünstigung, daß sie bis zum vollendeltn
Alter von 35 Jahren ausgenommen werben
dürfen, o) Der Aufzunehmende muß des Le.
sens, Lchlelbens, der Ausangbgrünoe der Re.
chenkunst und der Landes - oocr einer ver̂
wandicn Kprache, auf jeden FaU aber auch
der deutschen Sprache mächtig s<yn; l) der
Aufzunehmende muß sich üver den frühern
Lebenswandel bcfritdlgend ausweisen. — Die
Aufnahme in den Mannschaslöstand geschieht
in der Regel alb Aufseyer und auf die Dauer
von vier Jahren, mit d^m der lZameral- B t -
zuks. Behörde vorbehalcenen Rechte, den Auf-
genommenen im Laufe dcS ersten Jahres des
Dienstes entheben zu können. Nach Ablauf
der liier Jahre erlischt das eingegangene
Dlenstverhällmß, und es steht sowohl dem
Manne frei, aus dem Wachkörper auszulre-
ten, alö auü) der Behörde, ihn des Dienstes
zu entheben. — War man jedoch mit selncr
Verwendung zufrieden, so kann ihm die dau-
ernde Aufnahm« dtwlklgcl werden, und es
kommenlhm dann dle allgemeinen Begünstigung
gen zu, auf welche ein bleibend angestellter Vlaals»
dienn- Anspruch hat. - Den Individuen der
Mannschaft, welche ihrer gesetzlichen Mili«
tärpstlcht noch nicht Genüge geleistet haben,
steht für die Dauer ihrer Dienstleistung ln
der Finanzwache d i e z e i t l i c h e B e f r e i «
ung vom M i l i t ä r stände zu. — Die
Genüsse der Mannschaft bestehen: l ) I n ei«
ner täglichen Löhnung für den Aufseher mit
f ü n f z e h n , für den Öberaufseher mir z w a n -
z i g , und den Resplcknten mit füns u n d
d r e i ß i g Kreuzern; 2) m einem Prooinzial-
Zuschl,ss/ zur Löhnung, und zwar gegenwärtig
mittäglichen zehn Kreuzern für den Aufseher,
d r e i z e h n Kreuzern für den Oberaufseher
«nd s ieben Kreuzern für den Rcspiclenten;
3) i.n ein.m Bekleidungsbeitrage »on jährli-
chen fünfzehn Eulden; ^t) in dcr Unterbrin-
gung auf Hosten des Staatsschatzes, oder in
""gemessenen Ouarlierzinöbeitragen, 5) in tag.
lichen Verdicnstzulagen bei besonders guter
Dienstleistung; 6) im Falle der Untauglich-
ke't lr i t t für die dauerend Aufgenommenen
d'e Versorgung durch Erchcilultg von Provisionen
t l " , dcre« geringste in taglichcn acht Kreuzern

besteht; 7) die Witwen und tue Kinder der
zum Mannsohastsstanoe gehörigen Angestellten
werden nach den allgemeinen Provisions »Vor»
schriften behandelt. — Diejenigen Individuen,
welche sich in die k. k. Finanzwache einreihen
lassen wollen und die obenerwähnten Eigen-
schaften besitzen, haben sich hieramts mir ihren
Zeugnissen uerschen zu melden. — K. K. Ca«
meral - Bezirks ' Verwaltung. Laidach am 3.
Ju l i I 8 l 6 .

3. ,051. (2) Nr. 23 !5 .

L i c i t a t i o n b - K u n d m a c h u n g .

Gemäß hohem Gubcrnial « Decret vom
2^. Juni d. I . , sind in dem hierortigen
Bürgcrspitals-Gebäude mehrere Conservations»
Baulichkeiten zu bewirken, worüber am 2 l .
Ju l i d. I . , in der Kanzlei der k. k. Baudi-
rection in den Vormittagsstunden von 9 bis
12 Uhr eine Minuendo « Licitation abgchal«
ten werden wird, — Hiefür ist an Maurer«
Arbeit sammt Materiale . l99 f l . 53 kr.
An Tischlerarbeit . . 13 „ 50 ,,

„ Glaserarbeit . . 5 „ 3^ „
^ Zimmerarbeit . . 25 „ îU ^
„ Anstreicherarbeit . . 9 „ l 6 „

bewilllget. — Zu dieser Versteigerung werden
die Baulustigen mit dem Beifügen eingeladen,
daß die Baudevise sammt den Licltations»Be«
dingnisstn in den gewöhnlichen Amtsstunden
Vor« und Nachmittags eingesehen werden ton-
nen. — Von der k. k. Prov. Baudirection.
Laibach am 7. Jul i ! 8 l 6 .

Z. W l 6 . (3)

K u n d m a c h u n g .

Zur Sicherstellung des Bedarfes an Vic«
tualien und Getränken für das Spital und
Erziehungshauö des Infanterie . Regimentes
Prinz Hohenlohe Nr. l 7 , für die Reinigung
der Krankenwasche und für dx Lieferung der
ärztlichen Bedürfnisse bei der hiesigen Mi l i tär .
Apotheke, auf dic Zeit vom 1. November 18^6,
bis (5nde Novcmbl» l 6 ^ 7 , wird am 1 l . Au-
aust 16l6 in der Mil i tär« Commando - Kanz-
lei im Hause Nr. 2 l am alten Markte, um
9 Uhr Vormittags eine öffentliche Licitation,
unter Vorbehalt der höheren Genehmigung ih,
res Resultates, vorgenommen werden.

Die beiläufige Ersorderniß der zu liefern«
den Artikel auf ein Jahr beträgt:
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an MundslMMllnzu 3 Loth . 2000 Stücke,
„ « „ 6 ^ .. 1650(1 „

^ 9 „ ., 9000 „
„ B ro t « »6 „ . I^O^O ..
" -, ,. 26 « . 4000 „
„ Zillidsseisch . . . . . I >o Centner,
^ Kalbst.isch cl? „
„ Mundmehl . . . . . 52 „
„ Semn^lmehl . . . . 20 „
„ w.'>ßrS Pohlmchl . . . ^ ,,
« Neiö 28 ),
„ Weize,,grics 60 „
^ gerollter Gerste . . . 2'»- ^
^ Gerissener do. . . . l t t „
„ weißen Bohnen . . . 23 ^
„ Rindsct>malz . . . . ^ 8 ^
.. Eteinsalz 21 ^
„ Kümmel 1 „
« Zwiebel ^ „
„ Krenn 2 „
„ Suppe,,kräuter . . . . 3 „
;, siclölltcn Zwetschken . . 3 „
„ Elern 6500 Etücke,
„ W^in . . . . . . . 800 M a p ,
„ Branntwein 100 „

an Weinessig . . . . 2K0 Pfund,
l ^ „ Zuckcr 100 „
Z . „ Ba l imol 20 ^
.3 ' „ L.i l iöl i 0 ^
^ „ Terpentinöl . . . . l i ) ^
^ „ sci-warzcr Sel fe . . 60 „
^ „ roher Gelstc . . . 6 n. o M.tzc»,,
^3 der n. ö. Metzln zu ? , Pso. ^ ^ i y .
? ,, A6 gradigcm Sp i r i t us . 20 M a p ,
^ „ Bl l /cealln m i t t l . Gattung 200 Stück,

^ A n Ulll'fiaschs,, . . . . 180 Slück
L ) „ 6Unzenhalllg^Medlc>nfia.'< 70
»« < ,. 1 2 .. „ > sch". von 5 7 ^ ^

I / „ v<n , i psno las . r ) w e l ß . Glase 1 0 0
s ,, W a c h s l e i n w a n d . . . 2 0 E l l e n .

D i e b l l l ä u f i q e Z a h l d , r i n e inem J a h r e
zu r e i n i g e n d e n W a s c k , « b o r t e n i s t :
S c h l a f r o c k e . . . . . . 2 L 0 E t ü c k e ,
S c h w c l ß h e m d c n . . . . ^ 0 0 ^
O r v i n a i e H e m d e n . . . . 5 0 0 0 ^
S c h w e i ß g a t l i e n . . . . 6 0 0 »
O r d i n ä r e G a l l i e n . . . . 5 0 0 0 ^
H a n d t ü c h e r 2 5 0 0 „
B a n d a g e n 2 3 0 0 ^

Für die ärztlichen Bedürfnisse müjscn Erei
Tasse vor d,r festgesehten ^icilatio», qualitat-
mäßige Muster m i l ?lngab« des billigsten Prei-
ses in die bemerkte Kanzlei qesendet werden, wo
sie bis zur erfolgten Nalisicatlon des Üicila.

t ionb- ?lctes versiegelt und numerirt aufbewahrt
bleiben.

Es werdtn nun aUe befugten Kpczerei-
und Mal . l la l<enyäl i0 l . r , G^ l s l ^ r Bäcker,
Mü l l e r , Fl.>sa)l)Huer, (Klastr und W/lnlleferan»
ten zu der ausgeschrieben.-!, ^ i l i ^ i i o n mir dem
^e,sitze cln^. laoen, d^ß j.der (öoncurr.nt vor
der Ver l l . l^eruog e,n V a d l u m , und zwar: für
die ^ i , sn'un^ d.b R i n d - und Kal^f t . isch^ l 25s i .
(^. M . , der S . m m . l - und ^lorqactun^en 3 0 f t '
(ä. M , der u^rl^en Arl ik^l l 5 ( ) f l , der Glas .
waren 2 ft. (5. M , , dann für dle Zieinigunq
der Rianteniväsche 5 ft. (6. M . zu crl.-gen l ia l ,
welches nach abgehaltener Llcitalion von den
tzrstcheln auf Rechnung lyt. ' l ' iZautio,,, welche
sogleich in dem uolgeschrlebenen zehnpcrccnti-
g.'n B.trac;von d<n ersiaudenen greisen ergänzt
w.lde.l mxß, rückdehallen, den Nlchttlstchern
ader wU'Del zurückgestellt werd.» wird. Die
ausgedehnten iilcitallonsdedin^nlsse werden am
Tage der Vnhand lung deutlick volqelesen, kön-
n.n abcr fruyer ln der beme.kten Kanzlei je»
derzeit ilngeseyen werden.

Schl ' f t l-ch. ' , gehörig c,.'stämp.-lte Ossete
muss,,, noch vor dem fölml.chl l , /lbscdlusse dec
Lic,cation einlangen, mit dem obrigkeitliche,, Ge,
werbSbefugnlß ° Certificate und mit dem be«
stimmttn Bad ium versehen ftyn. I n demselben
muß der Of f l l cn t erklären, daß er von d,n ö i -
l i lations^dlngnissen in Nichts abweiden wolle,
viellnehr slch dulä) sein sckliftlich^s Offert eben
so verbindlich mache, als wenn ihm die Licita-
lionbbedmgungen bei der mündlichen Verstei«
qerung vor9.l.s<n wordin waren und er die«
selben, so w>e das Plolocol l selbst, mitunlerschrie.
t?<>, hälle, Er muß s,ch wc i l l r s verpflichten,
im Falle er (^stcher bleibt, sogleich nach erhal-
tenel ossl.ieller Kenntlich hievon, das Vad iuM
zur vollen iöaution unuerzüglich zu lrg.inzen.
Die angebotenen Preise müff«>„ mit Buchstaven,
bestimmt und durchaus nicht dedingnißweise aus«
gedrückt seyn. T^S schriftliche Offert wird erst
nach Bctnoiqung des mündlichen Vn fah rcxs
eröffnet; enthält selbes einen besseren Anbot als
jenes dls mündlichen BcstbietcrS, so wird die
LicilaKon mlt dem schriftlichen Oss> reuten, wenn
er zugleich anwesend ist, und mi l den scimmtli«
chcn mündlichen Licitanten fortgesetzt und als
Bäsis der fortgesetzten Verhandlung daS sckrift.
liche Offert angenommen. I s t der Anbot des
schriftl i^eilOfferenlen mildem mündlichln Best-
bote gleich, so wird Letzterem d.r Borzug ge-
geben und nicht weiter r.rhandelt.

^aibach den l . J u l i l 8»6 .
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Gubernnü - Verlautbarungen.

3. W53. ( l ) Nr. 1 ^ ' ^2 .
C u r r e n d e

deö k. k. i l l y r i s c h e n G u b e r n i u m s ,
üder v e r l i e h e n e P r i v i l e g i e n . — Am
27. April l. I . 3. l5 ,6 l9 und am 8. v . M ,
H. !7,902, hat dle allgemeine Hofkammer
nach den Bestimmungen des allerhöchsten Pa-
tlntcs vom 3 l . März l8^2 die nachstehenden
Privilegien zu verleihen befunden: 1) Dem C.
Louis H^ff.nann, wohnhaft in Wien, und
dem Franz Xav. v, Che ry l , kö'"igl. ungari-
schen HofaqenNn, wohnhaft in Wien, Stadt
Nr. 957, sür dle Dau>r von einem Jahre, aus
die Erfindung und Verbesserung einer Vorrich-
tung, wodurch das Abseiten der Lo.omotiv-
UNd anderer Wagenräder von dtn Eisenbahn'
Schienen, somit oaö Äustreten derselben aus
dem Geleise auf den Eisenbahnen überhaupt
verhindert werde. — 2) Dem Franz R.wolt,
befugten Spengler, wohnhaft in Wien, Wie»
den Nr. 720, für die Dauer von einem Jahre,
«uf dle Verbesserung an den Regulator - Lam«
Pen, welche in der Wesenheit darin bcstihe, daß
diesr Lampen uiel einfacher construirt, dadurch
nicht so "leltn Reparaturen ausgesetzt seyen und
billiger hergestellt weroen können. — 3) Dem
I o h . Heinrich H^ußmann, k. k. Hof - Schwert-
seger, wohnhaft in Wien, Laimgrube Nr. 201,
und dem B. N , Ohligs, t. t. ausschließend
prlvil. Fabriksbesitzer, wohnhaft in Wicn,
Laimgrubc Nr. 20 l , für die Dauer von einem
Jahre, auf die Erfindung: metallene, Vorzüge
lick eiserne und stählerne Säbelscheiden, wie
auch Salieldestondtheile aller A r t , mit Aus-
nahme der Klingen, «ach einem neuen Verfah-
ren mittelst hydraulischen Druckes und beson«
derer mechanischer Vorrichtungen vollkommen
gleichmäßig in den Dimensionen, wie auch in
den Härtegraden, dann reiner, fleißiger, d«uer«
hafter, schneller und billiger zu erzeugen. —
4) Dem Franz X. Hocheder. Bergwerköoirec.
tor , wohnhaft ln Wien, llanvstraße Nr. 53,
für oie Damr von zwei Jahren, auf die Er«
findung einer Amalgamations« Maschine, wo«
wit aUe Sorten gepochter gold« und silberhäl«
t'gtr Erze oder Schliche mittelst einer Druck-
und Schwemmkraft verarbeitet und entgöltet
werden können. — 5) Dem Rudolph Wap»
p^nstein, wohnhaft in Wien, Leopoldstadt Nr.
l5^f-' l " l b>t Dauer von einem Jahre, auf die
^chndung, mittelst einer Composition und
neuen ModeUirung Mttallbuchstaben zu erzeu-
g n , und vermöge tiuer Vorrichtung bei der
"ltallgießerei die Formen zu blacken, ohne

<Z. Amts-Hjl. Ns. 83, v. z i . Juli I846.)

dcn geringsten Rauch dabei zu verbreiten. —
6) Dem Ign^z Striech, vü'rgl. Seifensieder u.
Hauöblsitzer, wohnhaft in Baden Nr. 262 u.
263 in Nieder« Oesterreich, für die Dauer von
fünf Jahren, auf die Erfindung einer Rein«»
gungö' 3eife, unter dem Titel : „Striech'S
öconomische Dampf - Neinigungs ° Seife für
Leinen « und Hauswäsche, „welch, mittelst
Dampf erzeugte Reuus,ung5 - Seife jede dcr»
lei bisher bestehende Waschseife weit über-
treffe, indem l ) dieselbe der Wasche jeden noch
so schr eingcdrungencn Schmutz mit geringer
Mühe vom Grunde aus benehme , und daher
das Bürsten gänzlich bcjcitige; 2) sie der rcin
gewaschenen Wasche ohne Beimengung nur im
Mindesten nachtheiliger Ingredienzien ein blen-
dend weißes Ansehen verleihe, und dieser Rein-
hell eine längere Dauer bewahre; 3) die Wä°
sche durch den Umstand, daß selbe weder gesech«
telt, noch gesotten zu werden brauche, unge-
mein geschont, Ul'd 4) hiebei eine Ersparung
an Zeit , Holz- und Geldaufwand erzielt werde.
— 7) D»rn Franz Kletaibl, bürgl. Handels-
mann, wohnhaft in Wien, Stadt Nr. l l36,
und dem Franz Pichler, Maschinist, wohnhaft
in Wien, Scaor Nr. 1 l36, für die Dauer von
einem Jahre, auf die Erfindung transporta-
bler Wäschrollen, welche sehr einfach zu behan-
deln und dadurch zum allgemeinen Gebrauche
höchst anwendbar und zweckmäßig seyen, und
folgende Vortheile darbieten: l ) seyen diesel-
ben von sehr geringem Gewichte und zum Zu-
sammenlegen eingerichtet, wodurch sie leicht
transportirt, mit wenig Mühe an jedem Or>
tc aufgestellt werden können und einen sehr klei«
nen Raum einnehmen; 2 ) können dieselben
sehr leicht in Bewegung geseht werden, und
die Wasche, welche nicht eingeschlagen zu wer«
den brauche, bekomme einen schönen Glanz und
werde zu gleicher Zeit ganz lind gemacht;
3)werdc bei dervorhandencn eigenen Spannkraft
der Druckwalzen zur Heroordringung der er-
forderlichen Druckkraft kein Mechanismus oder
sonstige Vorsichtsmaßregeln benöthiget. —
6) Dem ^iei-ra ^rmilucl l^eeoiine llo l 'ontÄl-
no ^ lu i eau, wohnhaft m kondon, Hcw v i ogli
8uL«l. Nr. l 5 , (durch Dr. Jos. Horniker,
Hof- und Gcrichtsadvocaten, wohnhaft in Wien,
StadtNr. l l l 6 ) , für die Dauer von fünfIahren,
auf die Erfindung, mittelst Anwendung des Mi»
mums oder jedes andern Bleioxydes, wie es
auch immer gebildet seyn möge, matt aus dem
Glase oder Krystall zu gravircn,und jede Com«
Position mittelst Aetzungen, in welchen Mi«
nium in beliebiger Menge vorhanden sty, zu
machen. — 9) Dem Henry Aavil l Davy, Pri»
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vatier, wohnhaft in Win,, (durch IostpYIutt,
ner Agenten, wohnhaft in Wien, Htaot Nr.
l 3 7 ) , für die Dauer von fünf Jahren . auf
die Elsindung: Gußstahl auf eine „cue Art
wohlfeiler als bisher zu erzeugen. — l0) Dem
Carl Bö'hm, dürgl. Seifensieder, wohnhaft in
Lemverg Nr. l ! 2 ^ , für die Dauer von drei
Jahren, c^fdie Encd.ckung und Verbesserung,
welche in der Wesenheit in einem neuen, schnel-
leren und mit bedeutend geringeren Kosten als
bisher, verbundenen KrystallisationS - Verfah-
ren, und in einer einfacheren Manipulaclon
bei der Fabrication der Stearinkerzen aus anl.
malischen Fettstoffen bestehe, wobei zur 6rz«u.
gung von 100 Pfund remer Stearinsäure, slalt
wie bisher 77 Pfund, nur 43 Pfund concen-
trirter Schwefelsäure verwendet werden, und
der erhaltene Elain slch noch zu gewöhnlichen
gezogenen Unschlittkerzen elgne. — l l ) Der
Franzisca Rosalia Wojaczig,Hauptmann- Rech.
nun^öführns - Gattinn, wohnhaft in Brück an
der Laylya in Niederöstcrrelch, (durch Iosepy
Schrottmüller, Kreisdragoner, in Wlen, Wie,
den Nr. 832), für die Dauer von einem Iah«
re, auf die Erfindung, einc Ltärke zu erzeu-
gen (Vegetabilien-Stärke genannt), welche in
der Qualität und rücksichtlich dcr Conservirung
der Wäsche nlcht nur der besten Weizenstärte
gleich komme, sondern auch wesentliche Vorzüge
vor derselben habe, und im Preise billiger sey.

12) Dem John Haäwell, Director der Ma-
schinenfabrik der Wicn- Gloggniher-Eisenbahn,
wohnhaft in Wien, für die Dauer von einem
Jahre, auf die Erfindung einer neuen Versah'
rungsweise, S tah l - und Eisenstangen zu ver.
binden , um Eisenbahn-Rad« Tlrcs zû  erzeu«
yen. — 13) Dem Johann Georg tschmitr,
wohnhaft in Würzburg, in Baiern, (durch Vr .
Ignaz Wildner Edlen v. Malthstein, wohn.
haft in Wien), für die Dauer von einem Iahrr,
auf die Verbesserung in der Erzeugung der ge,
rollten Gerst?, welche ,n der Wesenheit darin
bestehe, daß die einzelnen Gerstenkörner schnell
und wohlfeil mit einer Maschine zur Hälfte
geschnitten, und folglich die doppelte Zahl der
gerollten Gerstenkörner gewonr.en werde, »väh.
rend bisher nur ein einfaches Quantum erzielt,
das übrige aber zu Mehl geriebn wurde, wel»,
cheö bedeutend wohlfeiler als die gerollte Ger-
ste sey. — !>'!) Dem Jacob Franz Heinrich
Hembergcr, Verwaltungs, Director, wohnhaft
in Wien, Stadt Nr. 785, für dle Dauer von
einem Jahre, auf oie Entdeckung und Ver«
drsscrung eines Verfahrens, mittelst welchem
Gegenstände, die sich mir Wasser leicht vermi-
schen, oder sich darin auflösen, gehoben wer-

den, und wtlcheß sonach zu Wasserbauten, a ls :
Aufführung von Pfeilern , El'idämmungen, so:
genannten Koffer-Dämmen, Wellenbrechern u.
andern ähnlichen Baulen, so wie auch zum
Heben versunkener Schiffe, KaufmannSgüler
und anderer Gegenstände, dann zur Wegnah«
me von Dammcrde und anderer Substanzen
anwendbar sty. — l5) Dem Johann Dobin«
gcr, wohnhaft in Wien, Alseruorstadt Nr. 333,
für die Dauer von einem Jahre, auf die V«r»
besserung, welche in der Wes.nh.it darin be-
stehe, daß alle Gattungen Huchdinder-Galan-
terie - Waren von Sammet, Leder, Seide und
iteinwand, vorzüglich Umschlage von Zeitu«»
czen uid Büchern jeoer Gattung, mit Verzierun«
rungen von (Held, Silber, Farden, Du^ - i e -
l ie l und l t i i l i l .^ l i l i e s - Prägungen, mittelst
einer Hedelprcsse schneller und mit geringerem
Kostenaufwanoe alö auf die gewöhnliche llrc
erzeugt werden. — l6) Dem ^«copo I 'om-
luuzi , Handelsmann, wohnhaft in Venedig,
(^ullo älli li^t,^oi-l, Nr. l627 i'055u, für dle
Dauer von fünf Jahren, auf die Erfindung in
der schnellen und leichten Verfertigung von zier-
lichen Erzeugnissen auö Glaögespinnst (v<-l.rc>
ülala.) — Laidach am l3 . Iua» »8^6.

J o s e p h Freiherr v. W e i n g a r t e n ,
Landes - (Louvcr:ieur.

C a r l G r a f zu W e l s p e r g R a i t e n a u
und P r i m ö r , k. k. Vice-Präsident,

l 5a r l F re i t ) err v. F l ö d u i g g ,
k. k. Gubernialrath.

3. l M 2 . (2) Nr. l ^ 6 2 l .
C o n c u r s - V e r l a u t b a r u n g .

Bei dem l. f. Bezirksamte H l . Classe
Weißenfels zu Kronau ist die Steuereinneh«
mersttlle mit dem Genusse der Besoldung
jahrlicher 500 f l . , lese: Fünfhundert Gul-
den M . M. , und dagegen der Verpflichtung
zur Leistung einer Caution von 800 si., lese:
Achthundrt Gulden M . M . , erledigt. — Rück«
sichtlick der sür diesen Dlenstplatz nöthigen
Eigenschaften wird sich auf dle öfteren ahn«
llchen Concurs - Verlautbarungen berufen, jec
oenfallö aber erinnert, daß jeder Bewerber
etwaige Verwandtschaft over Verschwägerung
mit einem der Beamten jenes Bezirksamtes
genau anzugeben habe. — Zur Bewerbung
um dirse Lrelle wird der Concurs mit dem
Beifügen ausgeschrieben, daß die. Competen«
ten ihre documenticten Gesuche im Wege ih«
rer unmittelbar Vorgesetzten bis letzten Jul i
d. I . bei dem k. k. Kreisamte in Laibach ein«
langen zu machen haben. — Vom k. k. i l lyr.
Guvernium. Laivacl) am 30. Juni 1856,
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Die Direction der priv. österr. National-Bank bringt in Folge der, in der Kundmachung vom 4 Juni 1. J. gegebenen Zusi-
cherung, nachstehende, mit letztem Juni i. J. abgeschlossene Uebersicht der Erträgnisse der Bank im ersten Semester 1846?
hiemit zur allgemeinen Kenntniss. Wien, am 1. Juli 1846.

C a r l F r e i h e r r v o n L e d e r e r , Bank-Gouverneur.
F r a n z F r e i h e r r von S c h l o i s s n i g g , Bank-Director.

Uebersicht der Geschäfts-Erträgnisse der priv. österr. National - Bank.
Erstes Semester. Vom 1. Jänner bis 30. Juni 184Ö-

Bank - Valuta Bank - Valuta
S o l l —— H a b e n . -. —r~

sl I kr. tl. I kr. i
Für Besoldungen der Beamten und Kanzlei-Requi- j FürZinsen von escomplirten Effecten j

siien 76,278 55 im Be';agevon 120,766,2140.5i kr. 1,104,966 fl. ̂ okr. \
„ Geld-Transporte, Anschaffungen, Druckkosten, | Hievon ab, den Vortrag der Zinsen ^ |

Briefporti, Stämpelgebühr iur die Coupons des \ von jenen Effecten, die naoh dem . !
ersten Semesters, Haus-Spesen und andere '; 1. Juli 184Ö verfallen . . . 184.044 fl, 6 kr. 920,912 5^ 1

202,6^6 j 522/4 Hievon ab, den Vortrag der Zinsen
von jenen Vorschüssen, die nach 2 g g o 2 g

Voruag des Saldo . . . . . . 2,000. i3o! 29V4 dem 1. Juli 1846 verfallen . 4i/6*4 ö 47 ^ r

FürZinsen von dem übrigen frucht-
bringenden Stammvermögen der
Bank . . . . . 865,6o8 i6»/4

i 1, Erträgnisse des Reserve-Fondei 117,178 54 j
„ Provision vonProvinzial-Casse- 1

Anweisungen . . . 19,805 28%

2,202,757^2,3U 2,202,757 1 2 . ^ !
••^•••• i^Baa^MBaa^BaM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !

Für 5o^62i Actien beträgt die halbjährige Dividende ä 37 st. 1,871,977 fl. — kt.
Vortrag des Gewinnes in das zweite Semester 1846 127,»55 fl. 2qV4kr.

2,000, i3o fl. 29V4 kr.
Von der Buchhalterei der priv. österr. National-Bank.

I, G. WALCHER, Ober-Buchhalter, CARL HOSSNER , Buchhalter.
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Vermischte Verlautbarungen.
Z. l(10I. (3) Nr. 636.

E d i c t .

Von dem Bezirksgerichte Weixelberg wird den
Erben und Ncchisnachiolgern des verstorbenen Mat-
thäus Schilling' voil Skofelza, mil gegenwärtigem
Edicte erinnert: Es habe Jacob 27tom von Obe»bla»
tu , unterm 2 l . April l. I . bei diesem belichte die
Klagc aufErkenntniß: der aufseiner, dem Guie^huin
an der Laidach »ul» Nectf, Nr. 353 u. 3^9 dienslda-
ren l^4 Hnbe in Oberblatu, zu Gunsten d ^ vc^slor-
benen Matthäus Schilinig unterm lO. April »807
inlabulirte Schuldschein ddo. 9. April l80? pr. 3 W f i ,
W. W. sey verjähr!, hafte somic i,l<l«liil<; und tön»
ne auf weilcrcs Ansuchen grundbücherlich gelöscht wer-
den, eingebracht und um richterliche Hilse gebeten,
worüber die Tagsai^ung auf den l2 September l. I - ,
früh 9 Uhr vor diesem belichte angeordnet wurde.
Da der Aufenthaltsort der Gctlaglen unbekannt ist,
so hat man zu ihren Handen aui ihre Gefahr und
Hosten den Matthäus schilling in Stofelza als Ku-
rator ausgsslelll, mit welchem die angebrachte Rechts-
sachc nach der bestehende», Gcrichlsotdnung ausgeführt
und entschieden werden »vird.

Die Geklagten haben demnach entweder zur rech--
len Zeit selbst hicrgerichts zu erschemen. oder inzwi-
schen dem ausgestellten Kurator ihre Rechlöbedtlse
an die Hand zu geben, oder allenfalls sich selbst einen
andern Vertreter zu bestellen und diesem Gerichte
namhaft zu machen, widrlgens sic sich die aus dieser
Verabsäumung entstehenden Folgen nur selbst beizu-
mcssen haben werden.

Bezirksgericht Wlirelberg am I . Ma l l846.

Z. 1000. (3) Nr. «60.
E d i c » .

Von dcm Bezirksgerichte Wcixelbeig wird dem
Anton Skub»z und dessen Rechtsnachfolgern mit gegen»
wärtigem Edicie erinnert: Es habe Anton Lulvzan
von Straindorf unterm »6. Apli l d . I . bei diesem Ge>
richte die ^lage auf Erkenntniß: daß der aus seiner,
der Pfarrgült S t . Vüncin zuli Nect. Nr. 2 u. Urb.
Nr. 60 dienstbarenHalbhubc in Strcindorf, zu Gun«
ften des Anton Skubitz unterm «6. April »80? inta-
bulirte Schuldschein ddo. l6 . April 180?, pr. 2ll,st.
Taxe, verzährt sey, somit inljeliile hafle und auf wei«
leres Ansuchen grundbücherlich gelöscht werten könne,
eingebracht und um richterliche Hilfe gebeten, wor«
über die Tagsatzung auf den 25. August d. I , Vor-
mittags 9 Uhr vor diesem Gerichte angeordnet wor«
den ist.

Da der Aufenthalt der Geklagten unbekannt ist,
so hat man zu ihren Handen, auf ihre Gefahr und
Hosten den Herrn Christoph T^rzheg von Wcirclberg
«ls ^mator aufgestellt, mit welchem die angebrachle
Rechtssache nach der bestehenden Gerichtsordnung
ausgeführt und entschieden werden wird.

Die Geklagten habcn demnach entweder zur rech-
ten Zeit selbst Hiergerichts zu erscheinen, oder inzwi-
schen dem aufgestellten (Zuralor ihre Vltchtsbthelse an

die Hand zu geben, odcr allenfalls sich selbst einen
andern Veinctcr zu bestellen und dem Gerichte nam°
haft zu machen, widrigens sie sich die aus ihrer Ver-
absänmung entstehenden Folgen nur selbst brizumcs-
sen habcn werden.

Oczilkögericht Weixelberg den 30. April l»46.

Z lOO2. (3) Nr. 727.
E d i c t .

Von dem Bezirksgerichte Weir»'lberg wird dem
Georg Iavornig und scincn ^cchiölurch,olgern mit
gegenwärtigem ^dlclc erinnert:

Cö habe Anton Slrojail von Slrcindorf unlcrm
2^. April l. I . bei diesem Gerichte die Klage auf
Erkenntniß : dasi der auf scincr, derPfarrqüIt S t Ma«
reili 5ul» Rcct. Dir. 2 u. Urb. Nr. 60 dienstbaren Ganz.-
hübe inStvtindorf, ^u Gunsirn des ^corg Iauor»
nig unterm 2̂ >. Jänner l8U8 illtabnlirce Schuld»
schein ddo. 25. Jänner »808, pr. ,20 si, veljahrt
sey, somit in <l«;l>il<; hafie und anf wciiercs Anstl»
chen gvundbncherlich gelöschtwerdcn köii„e, eingebracht,
und um richterliche Hilfe gebelen, worüber die Zag-
satzulig aus den 25. August l- I . , früh 9 Uhr vor
diesem Gerichte angrochnet wurde. — Da der Auf-
enthalt der Geklagicn unbekannt ist, so hat man zu
ihren Handen, aus il)'.e Gefahr und Kosten den Herrn
Christoph Tercschcg in Weirclberg als Kurator auf-
gcstcllc, mic welchem die angebrachte Rechtssache nach
der bestehenden Gcnchisordnung aubgeführr und ent.-
schieden weiden wird.

Die Geklagten habcn demnach entweder zur
rechten Zeil selbst hiclgerichis zu erscheinen, oder in»
zwischen dem aufgcsttllien Kurator ihre Nechlsdehelfe
an die Hand zu geben, oder allenfalls sich selbst einen
andern Vertreter zu bestellen und dem Gerichte nam«
haft zu machen, widrigens sie sich die aus ihrer Ver«
absäumung entstehenden Holgen nur selbst vcizumes.
sen haben werden.

Btzutsgenchl Weirelberg am 30. April l8 4s>

3 <029. (3) Nr. l?90.
E d i c t .

Vom Bezirksgerichte Echnecberg wird den un,
bekannt wo befindlichen Anton ^abukoutz'schcn Ta»
bular - Gläubigern, Matthäus, Andrä und Anton
Preuh von liaas, oder ihren gleichfalls unbekannten
Erben durch gegenwärtiges Edict begannt gemacht:
Es sey über Ansuchen des Georg Slatorepetz von
Höflern, mit Bescwld vom l6. April l. I . , ä̂. 924,
in die executive Fcilbietung der, dem Anton Sabu«
koutz von Laas gehöngen, der Stadtgült Laas zul>
Urb. Nr. 29, Rett. Nr. 23, und dem Gute Ncuba-
benfeld «ud Urb. Nr. 49 dienstbaren Realitäten sammt
Wohn- und Wirlhschaslsgebäuden gcwiUiget. und
ihnen zur Verwahrung ihrer Tabularrechte zugleich
Herr Matthäus liact/vrn Laaö als Eurator aufge-
stellt worden, welchem sie ihre Äiechlsbehelse an die
Hand zu geben, oder sich einen andern Verlrtler zu
bestellen haben, widrigens sie sich die aüs ihrer Ver-
absäumung entstehenden Folgen selbst zuzuschreiben
haben werden. .

Bezirksgericht Echneeberg am 2. Hull 1856.


